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Gemeinde 
Margetshöchheim 

 
 

 

Beschlussvorlage 
FV/128/2017 

Sachgebiet 

Finanzverwaltung 

Sachbearbeiter 

Hartmann 

Beratung Datum Behandlung 

Gemeinderat Margetshöchheim   öffentlich 
 

Betreff 

Kostenrechnende Einrichtungen - Festlegung des Zinssatzes für Sonderrücklagen 

 
Sachverhalt: 
 
Durch Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2011 wurde der Zinssatz für die Verzinsung der 
Sonderrücklagen Wasser und Kanal auf 3 % festgesetzt. 
 
Da sich das Zinsniveau seither deutlich reduziert hat, sollte der Zinssatz angepasst werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Zinssatz für die Verzinsung der Sonderrücklagen Wasser und Kanal wird ab dem 
Rechnungsjahr 2017 auf 1 % festgesetzt. 
 
 
 
 


	REF_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	REF_vobetr
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung

